
88

Allgemeine Informationen und Teilnahmebedingungen

Ausschuss 
für Bildung 
und Kultur
Vorsitzende: Elke Streckfuß

Stellvertreter: Klaus Poetsch

Mitglieder: Marcel Bürger, Doris Holletzek,
Petra Siems-Wanjura, Bettina Werner,
Ulrich Leidecker,Wilfried Pollmann,
Michael Walter, Herrmann Fleischer,
Jürgen Lengfeld,Wolfgang Pozzato, Ute Kaiser,
Nelly Saibel, Janina Schulze,
Andrea Wiencke, Rolf Schmidt

Anmeldung
Wer? Hörer/in der Volkshochschule kann im Allgemei-

nen werden, wer mindestens 16 Jahre alt ist oder
es im laufenden Semester wird. Achtung: Bei
Hörern/innen, die noch nicht volljährig sind,
müssen die Eltern die Anmeldung bestätigen.

Wie? Schriftlich! per Post oder Fax mit dem Anmelde-
bogen auf der vorletzten Innenseite; E-Mail unter
www.vhs-sz.de oder persönlich in der VHS Salz-
gitter-Lebenstedt oder in der VHS-Zweigstelle im
Kniestedter Herrenhaus in Salzgitter-Bad.

Wann? Bitte melden Sie sich möglichst bald an, denn
erst, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist,
kann der Kurs wie geplant durchgeführt werden.
Wenn Sie Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber
beantragen, müssen Sie sich für diese Kurse
spätestens fünf Wochen vor Beginn anmelden.

Bitte beachten Sie: Bei Ausfall eines Kurses werden
Sie rechtzeitig durch die VHS informiert. Sonst findet
der Kurs in jedem Fall statt. Sie erhalten – außer 
bei Bildungsurlauben – keine schriftliche Anmelde-
bestätigung.

Entgelt
Die Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung verpflichtet zur
Zahlung des Teilnehmerentgeltes. Anmeldungen können
nur angenommen werden, wenn eine Einzugsermäch-
tigung erteilt wird. Das Kursentgelt wird einmalig vom
angegebenen Konto abgebucht.
Druckfehler lassen sich im Kursprogramm leider nicht
ausschließen.
Maßgebend für das Entgelt ist die VHS-Entgeltordnung.
Sie kann während der Geschäftszeiten eingesehen werden.

Entgeltermäßigung
(1) Eine Ermäßigung auf das Kursentgelt erhalten auf Antrag:

1. Schülerinnen und Schüler von allgemein bildenden
Schulen, Vollzeitschüler/innen der Berufsbildenden
Schulen, Studentinnen und Studenten sowie Wehr-
dienst- und Ersatzdienstleistende in Höhe von 25%,

2. Empfängerinnen und Empfänger von Grundsiche-
rung und diesen wirtschaftlich Gleichgestellte in
Höhe von 50%.

(2) Ermäßigungen können nur bei Vorlage gültiger Nach-
weise geltend gemacht werden; eine nachträgliche Ge-
währung ist nicht möglich.

(3) Im Kursprogramm besonders gekennzeichnete Kurse
und Veranstaltungen können von dieser Regelung aus-
geschlossen werden.

§ 4 Entgeltbefreiung
(1) Auf Antrag erhalten Empfänger der Grundsicherung

eine Befreiung für einen Kurs pro Semester, der der
beruflichen Weiterbildung dient.

(2) Entgeltbefreiungen können nur bei Vorlage gültiger
Nachweise geltend gemacht werden; eine nachträg-
liche Gewährung ist nicht möglich.

(3) Für Sonderveranstaltungen ist keine Entgeltbefreiung
möglich.

(4) Im Kursprogramm besonders gekennzeichnete Kurse
können von dieser Regelung ausgeschlossen werden.
Eine Entgeltermäßigung erhalten auf Antrag: Auszubil-
dende, Schüler/innen, Studenten/innen, Grundwehr-
oder Ersatzdienstleistende in Höhe von 25%. Bringen
Sie bitte bei der Anmeldung entsprechende Unterlagen
mit. Für Vorträge und eine Reihe von Kursen ist keine Er-
mäßigung möglich; bitte erkundigen Sie sich in der VHS.

Abmeldung
Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis 10 Tage vor Veran-
staltungsbeginn möglich. Nach dieser Frist ist eine Abmel-
dung nur schriftlich gegenüber der Städtischen Volkshoch-
schule und nur dann zulässig, wenn ein vom Teilnehmer/in
nicht zu vertretender Grund vorliegt. Ein entsprechender
Nachweis ist beizufügen. Die schriftliche Abmeldung muss
sofort erfolgen! Für Studienreisen, Kurse mit ausgedruck-
tem Anmeldetermin und Bildungsurlaube gelten besondere
Regelungen. Fernbleiben vom Kursus gilt nicht als Abmel-
dung!

Haus- und Nutzungsordnung,
Haftung
1. Die in den Gebäuden und Räumen geltenden Haus- und

Nutzungsordnungen sind für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Lehrveranstaltung verbindlich. Bei
Zuwiderhandlungen gegen die geltenden Haus- und

Nutzungsordnungen oder bei sonstigem ungebührlichen
Verhalten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit sofortiger Wirkung von der Lehrveranstaltung aus-
geschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet
die Leitung der Volkshochschule.

2. Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Volks-
hochschule erfolgt auf eigene Gefahr. Der Träger der
Volkshochschule haftet bei Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den
Grundsätzen des Kommunalen Schadensausgleichs. Für
eingebrachte Sachen von Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern sowie von Dozentinnen und Dozenten übernimmt
der Träger der Volkshochschule keine Haftung; ebenso
haftet er nicht für Garderobe und Wertgegenstände so-
wie abgestellte Fahrzeuge und Fahrräder. Unberührt
bleibt die Haftung des Trägers der Volkshochschule als
Grundstückseigentümerin für sicheren Bauzustand von
Gebäuden nach 836 BGB.

3. Wenn aufgrund höherer Gewalt, Streikmaßnahmen oder
aus schulischen Gründen die öffentlichen Schulen und
Gebäude geschlossen bleiben, gilt dies auch für die
Lehrveranstaltungen der Volkshochschule.

Bildungsberatung
Unsere Fachbereichsleiter/innen stehen zu einer individuel-
len Bildungsberatung nach telefonischer Absprache für Sie
zur Verfügung. Machen Sie einen Termin mit uns! Wir legen
hohe Ansprüche an die didaktische und methodische Quali-
fikation unserer Kursleiterinnen und Kursleiter. Deshalb ha-
ben wir im Rahmen des vorgeschriebenen Qualitäts-
managements verbindliche Qualifikationsstandards fest-
gelegt. Diese können Sie auf Wunsch in der VHS
einsehen.

Datenschutz
Ihre Anmeldedaten werden für interne Zwecke elektronisch
gespeichert und unterliegen den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.

DRUCKFEHLER UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

Unterrichtsstätten
Salzgitter-Lebenstedt
Volkshochschule, Thiestraße 26 a ✆ 839-36 04
Alte Feuerwache, Wehrstr. 27
Amselstiegschule, Pestalozzistraße 30 ✆ 6 10 89
BBS Fredenberg, Hans-Böckler-Ring 18-20 ✆ 40 32 42
Emil-Langen-Realschule, Saldersche Str. 5 a ✆ 40 97 44
Fredenbergforum e.V. „Die Brücke“,
Kurt-Schumacher-Ring 4 ✆ 5 05 12
Gottfried-Linke-Realschule
Hans-Böckler-Ring 8-10 ✆ 40 32 81 / 40 32 84
Hauptschule An der Klunkau, Klunkau 5-7 ✆ 17 86 75
Ludwig-Erhard-Schule, BBS Salzgitter,
Joh.-Seb.-Bach-Straße 13-17 ✆ 83 60

Maria-Montessori-Schule, Storchenkamp 12
und
Seminarräume der VHS, Storchenkamp 14 ✆ 836-43 49
Medienzentrum, Wehrstr. 29 ✆ 7 90 65 65
Seniorentreff, Am Strumpfwinkel 24 ✆ 1 46 11
Stadtbibliothek, Joachim-Campe-Str. 4 ✆ 839-34 34

Salzgitter-Bad
Volkshochschule, Kniestedter Herrenhaus,
Braunschweiger Str. 137 a ✆ 839-22 00
Gymnasium SZ-Bad, Am Eikel 22 ✆ 87 68 20
Kinder- und Jugendtreff „Bambula“, Nord-Süd-Str. 5
Mietertreff, Bergstr. 3
Kindergarten Christkönig, Gablonzer Str. 23
Stadtbibliothek, Marktplatz 11 ✆ 839-20 81

Salzgitter-Calbecht
Fachhochschule, Karl-Scharfenberg-Str. 55 ✆ 8 75-0

Salzgitter-Flachstöckheim
Schule Am Gutspark, Grund- und Hauptschule,
Opperklappe 8 ✆ 96 35

Salzgitter-Gebhardshagen 
Lebenshilfe, Sandgrubenweg 42 ✆ 87 22-0
Realschule, Am Bodenbacher Ring 2-8 ✆ 7 07 49
Sporthalle, Sternbergstr. 7 A
SV Glück-Auf Gebhardshagen, Gustedter Str. 125

Salzgitter-Gitter
Christus-Gemeinde, Saal

Salzgitter-Thiede
Grundschule, Dr.-Heinrich-Jasper-Str. 16 ✆ 2 61 50
Hauptschule, Am Sportpark ✆ 26 42 55
Residenz Am Lindenberg, Guldener Kamp 9
Realschule, Panscheberg ✆ 29 34 50

Widerrufsbelehrung –
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB
i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
Städtische Volkshochschule Salzgitter,
Thiestraße 26 a,
38226 Salzgitter,
Telefaxnummer 0 53 41 / 839-49 40 
und vhs@stadt.salzgitter.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. ge-
zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflich-
tungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl er-
füllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlun-
gen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.




